
ENTPFLICHTUNG NEU 
Entpflichten von Verpackungen ab 01.01.2015 



 

 
AWG Novelle, ab 1.1.2015 

Verpackungsverordnung,         

ab 23.07.2014 

Abgrenzungsverordnung – offen 

Abgeltungsverordnung – offen 

   Grundlagen: 



 

 
Sammelsystem für gewerblich anfallende 
Verpackungen seit 1995 

Holsystem für gewerblich anfallende 
Verpackungen bleibt weiterhin bestehen, 
§ 29d(3) AWG 

Sammelsystem für 
Haushaltsverpackungen nach §30 AWG 
ab 1.1.2015 

 Informationen: 



 
 

 

 

 

Sammelsysteme können den 

bestehenden Verträgen beitreten, 

Sammelsysteme nach § 29 AWG 

Direkte Mitbenutzung eines anderen 

Sammelsystem für 

Haushaltsverpackungen  

nach § 30 AWG 

Verträge bis 2017: 

 

Sammelpartner 

Abfallsammler 

Gemeinden 

Gemeindeverbände 
 

Verträge in 98 

politischen Bezirken 

BONUS 

ARA 

AGR 

ISA 

RECLAY 



Geringe Vorlaufkosten 

Garantierter Systemstart am 1.1.2015 

Verlässliche Systemstrukturen 

Vorteile der direkten Mitbenutzung eines anderen  
Sammelsystems für Haushaltsverpackungen: 
 



Wechsel von SVS nach §30 AWG zu SVS nach §29 AWG 
jederzeit möglich 

Einfachere Vertragsverhandlungen mit 
Gemeindeverbänden und Abfallsammlern  

Mehr Kenntnisse über Marktkriterien als 2014 

Konkrete Verhandlungen über Kosten, da die 
Marktanteile der SVS zu einem späteren Zeitpunkt 
bekannt sind 

Optionen: 



Lizenzierung der Haushaltsverpackungen  

Einfach zu administrierendes Meldeportal mit 
automatischer Berechnung der jeweiligen Quoten 

Lizenzierung der Gewerbeverpackungen 

Optional Unterstützung bei der Verwertung der 
gewerblich anfallenden Verpackungen durch das 
Bonus-Holsystem 

Angebote: 

Pauschalangebot für Kleinstinverkehrsetzer -
Meldungen bis 1,500 kg 



 
AKTUELLE INFORMATIONEN 

IM INTERNET: 

WWW
BON US.AT



 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


